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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.05.1983 

Geschäftszahl 

82/14/0297 

Rechtssatz 

Aufwendungen für einen Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens (hier Augengläser) werden nicht deshalb 
steuerlich absetzbar weil der Gegenstand auch bei der Ausübung des Berufes unentbehrlich ist (Hinweis auf E 
vom 14.4.1970, 391/69, VwSlg 4071 F/1970). 


